
Nationalagentur Erasmus+ Bildung

Frederic Bayersburg

Georg Paschinger



Erasmus+ für Schulen und Kindergärten



Video

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en


Erasmus+ Struktur



Programmländer - Partnerländer

Programmländer:

28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Norwegen, 
Liechtenstein, Island, Türkei, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien

Partnerländer:
Prinzipiell alle anderen Länder 
(abhängig von Ausschreibung)



Leitaktionen / Key Actions

ERASMUS+

Mobilitätsprojekte für
Bildungspersonal

Strategische
Partnerschaften

KA1 KA2



KA1  Mobilitätsprojekte –Möglichkeiten

7

Lehrauftrag an 
einer 

Gastinstitution
Fortbildung

Job Shadowing

Hospitation



Wissenswertes

Antrag stellt entsendende Institution

Projektdauer: 12 bis 24 Monate

Mobilitätsdauer: 2 Tage bis 2 Monate

Pauschalförderungen



Konsortien

Möglichkeit für schulische Bildungsbehörden

Behörde

Schule A
Mobilität

Mobilität

Schule B Mobilität



Erasmus+ förderfähige Kosten

Reisekosten

→ pauschal nach Distanzkategorien

Aufenthaltskosten

→ Länderkategorien

Organisatorische Unterstützung

→ pro Teilnehmer/in 

Kursgebühren

→ pro Teilnehmer/in pro Tag

Besondere Bedürfnisse



Genehmigtes Budget

→ 1. Rate = 80% der Fördersumme 

→ Überweisung auf das offizielle Schulkonto

→ 2.Rate = Restrate

→ Überweisung nach dem Ende der Projektlaufzeit 
bzw. nach der Schlussberichtslegung



Abrechnung

→ Erlass für Schulen in Erasmus+ (2016)
→ http://www.bildung.erasmusplus.at/nationalagentur_lebenslanges_lernen/d

ownloads/erasmus_dokumente/

→ Wichtig: Abrechnungsmodalitäten der Schule 
beachten



Was muss ein guter Antrag beinhalten?

→ Ausreichende und nachvollziehbare 
Informationen

→Relevanz der Projektidee

→Projektdesign und Projektumsetzung

→Nachhaltigkeit und Verbreitung der Projektergebnisse

= inhaltliche Bewertungskriterien



Was muss ein guter Antrag beinhalten?

Europäischer Entwicklungsplan 

→ Anforderungen der Schule in Bezug auf Qualitätsentwicklung und 
Internationalisierung 

→ erwartete Auswirkungen auf Schüler, Lehrer und sonstiges Personal 
sowie auf die Schule insgesamt

→ Maßnahmen zur Einbeziehung der vom jeweiligen Personal 
erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen in das Curriculum 
und/oder in den Schulentwicklungsplan



Beispiel KA 1 - Schulbildung

Eine Schule hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Fremdsprachen-
angebot zu erweitern. 



Wo finde ich Kurse und Gastschulen?

http://www.schooleducationgateway.eu/de/pub/index.htm


Daten und Fristen

→ Antragsfrist

02. Februar 2017 (12:00 Brüsseler Zeit)

→ Projektstart

zwischen 1. Juni und 31. Dezember 2017

→ Projektlaufzeit

12 bis 24 Monate



Formaler Schritt VOR der Antragstellung

Registrierung in URF

Wann? Vor der ersten Antragstellung 

Wo? 1. Registrierung in ECAS

Falls noch nicht in ECAS registriert: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

2. Registrierung in URF (Participant Portal)

Falls Ihre Institution noch keinen PIC besitzt:

ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

oder bildung.erasmusplus.at unter „Registrierung“ in jedem Bereich



Erasmus+ 
Das Förderprogramm der Europäischen Union für den Bereich 

Bildung, Jugend und Sport seit 2014

Key Action 1  (KA1) Key Action 2 (KA2) Key Action 3 (KA3)

Lernmobilität von 
Einzelpersonen

 Strategische
Partnerschaften

 Zur Förderung von 
Innovation 

 Zum Austausch guter Praxis

Unterstützung
politischer
Reformen



Erasmus+
Teilnahmeberechtigte Länder - 2017

Programmländer

→ EU-Mitgliedstaaten (auch UK)

→ EFTA-Staaten (IS, LI, NO)

→ Türkei, Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien

Partnerländer (=„Drittstaaten“)

→ Länder der europäischen Nachbarschaftspolitik im Rahmen von 
Abkommen 

→ Weitere Drittstaaten in einzelnen Programmbereichen



Zwei Arten von Strategischen Partnerschaften

Strategische Partnerschaften, die den Austausch guter Praxis 
unterstützen 

→ Strategische Partnerschaften zwischen Schulen und Kindergärten 

→ Partnerschaften zwischen verschiedenen Einrichtungen im Bereich 
Schulbildung 

→ Strategische Partnerschaft für regionale Kooperation in der 
Schulbildung

Strategische Partnerschaften, die Innovation fördern
→ Partnerschaften zwischen verschiedenen Institutionen im Bereich 

Schulbildung



Eckpunkte Strategische Partnerschaften I

Generell: Mindestens 3 Partnereinrichtungen aus 

mind. 3 verschiedenen  Programmländern (inkl. 

AT)

Ausnahme – auch bilateral möglich:

→Strategische Partnerschaften zwischen Schulen und 

Kindergärten



Eckpunkte Strategische Partnerschaften II

→ Dauer: zwischen 12 und 36 Monaten

→ Projektstart: zwischen 1.9.2017 und spätestens 
31.12.2017

→ Antragsberechtigt: Nur juristische Personen

→ Antragsfrist: 29. März 2017, 12:00 (Online-Einreichung bei 
der zuständigen Nationalagentur)



Was muss ein guter Antrag beinhalten?

Klarer Bezug auf mindestens eine horizontale oder spezifische  
Priorität des Programms Erasmus+

Ausreichende und nachvollziehbare Informationen in Bezug auf:

→ Relevanz der Projektidee

→ Projektdesign und Projektumsetzung

→ Zusammensetzung und  Zusammenarbeit des 
internationalen Projektteams 

→ Nachhaltigkeit und Verbreitung der Projektergebnisse

 inhaltliche Bewertungskriterien



Förderfähige Kosten

Kostenkategorien zur Auswahl

→ Projektmanagement und -durchführung

→ Grenzüberschreitende Projekttreffen

→ Grenzüberschreitende Lern-, Lehr- und Schulungsaktivitäten

→ Außerordentliche Kosten

→ Besondere Bedürfnisse

Bei Strategischen Partnerschaften, die Innovation fördern zusätzlich

→ Intellectual Outputs (Qualitativ hochwertige Produkte)

→ Multiplikatorenveranstaltungen



Projektmanagement und -durchführung

→ Projektmanagement

→ Lokale Projektaktivitäten, Information und Dissemination 
(Broschüren, Flugblätter, Webinfo…)

→ Pauschalbetrag pro Einrichtung (unit costs):

• Insgesamt max. 2.750 EUR pro Monat; Deckelung bei 10 
Einrichtungen

Funktion Euro

Koordinator €    500,00

Partner €    250,00



Grenzüberschreitende Projekttreffen

→ Kosten für Projekttreffen der am Projekt beteiligten 
Einrichtungen (im Ausland)

→ Pauschalbetrag pro Treffen pro Person (unit costs):

→ Distanzrechner der Europäischen Kommission:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Grenzüberschreitende Lern-, Lehr- und 
Schulungsaktivitäten I

Grenzüberschreitende  Lern-, Lehr und Schulungsksaktivitäten
(„Mobilitäten“),  müssen einen direkten Beitrag zum Ziel des 
Projekts leisten:

→ Kurzzeit-Austausche von Schüler/innen-Gruppen: 5 Tage bis 2 Monate 
(kein Mindestalter)

→ Individuelle Langzeit-Lernmobilität von Schüler/innen: 2 bis 12 Monate 
(Mindestalter 14 Jahre)

→ Gemeinsame Kurzzeit-Fortbildungen von Mitarbeiter/innen: 5 Tage bis 
2 Monate

→ Langzeit-, Lehr- und Lernaufenthalte von Lehrpersonal: 2 - 12 Monate

→ Blended Mobility: 5 Tage bis 2 Monate

Minimumdauer ohne An-/Abreise!



Grenzüberschreitende Lern-, Lehr- und 
Schulungsaktivitäten II

→ Diese Aktivitäten finden in den beteiligten Programmländern 
statt oder an Orten von Sitzen von EU-Institutionen (Brüssel, 
Frankfurt, Luxemburg, Straßburg, Den Haag)

→ Teilnehmer/innen sind ausschließlich aus den am Projekt 
beteiligten Organisationen

→ Gilt nur für SP zum Austausch guter Praxis : max. 100 
Mobilitäten pro Projekt (inkl. Begleitpersonen)



Grenzüberschreitende Lern-, Lehr- und 
Schulungsaktivitäten III

Aufenthaltskosten als Pauschalbetrag pro Person (unit costs) 
nach

→ Destination (Zielland), Aufenthaltsdauer in Tagen, Art der Aktivität

→ Unterschiedliche Förderungen für Schülergruppen und 
Begleitpersonen

Reisekosten pauschal nach Distanzkategorien

 Details siehe Erasmus+-Programmleitfaden 2017



Besondere Bedürfnisse

→ Kosten, die für die Teilnahme von Personen mit 
besonderen Bedürfnisse entstehen könnten

→ Erstattung der tatsächlichen Kosten (100%) gegen 
Nachweis

→ Begründung im Antrag

→ Im Rahmen des genehmigten Projektbudgets



Qualitativ hochwertige Produkte (Intellectual
Outputs)
Achtung: Nur für Strategische Partnerschaften zur Förderung von 
Innovation 

→ Entwicklung von Produkten und Ergebnissen (z.B. neue 
Lehrpläne, Module, pädagogisches Material, IT-Tools)

→ Tätigkeiten mit erheblichem Personaleinsatz

→ Pauschalbetrag pro Tag und Person (unit costs) nach
→ Land

→ Personalkategorie (Manager, Teacher/Trainer/Researcher, 
Technician, Administrative Staff)



Multiplikatorenveranstaltungen
Achtung: Nur für Strategische Partnerschaften zur Förderung von Innovation 

Transnationale oder nationale Konferenzen/Seminare in den 
Programmländern zur Verbreitung der im Projekt entwickelten 
„Intellectual Outputs“

→ Teilnehmer/innen aus Organisationen, 
die nicht an der Partnerschaft teilnehmen

→ Berechnungsgrundlage: Pauschale pro Teilnehmer/in (unit costs)

→ 100 EUR pro lokalem Teilnehmer/in (kein Grenzübertritt)

→ 200 EUR pro internationalem Teilnehmer/in (Grenzübertritt)

→ Max. 30.000 EUR pro Projekt



Außerordentliche Kosten

Tatsächliche Kosten gegen Rechnung

→ 25% Eigenmittelanteil

→ Max. 50.000 EUR pro Projekt

→ Finanzierung von Expert/innen mittels Unterverträgen 
(Übersetzungsarbeiten; Beratungstätigkeiten)

→ Finanzierung von benötigtem Equipment, das nicht der 
regulären Ausstattung der geförderten Einrichtungen 
entspricht



www.etwinning.net

http://www.etwinning.net/


Nutzen Sie eTwinning für Ihr Projekt!

→ Finden Sie Partnereinrichtungen (Pool aus über 400.000 
Lehrer/innen)

→ Bereiten Sie Ihr Projekt bereits auf eTwinning vor 

→ Nutzen Sie den TwinSpace während der Projektlaufzeit 
zur Kommunikation mit den Partnereinrichtungen 
zwischen den Präsenztreffen

→ Setzen Sie die Partnerschaft/Kontakte von Fortbildungen 
auch nach Auslaufen des Projektes fort



Leistungen der Nationalagentur 
im Rahmen einer Antragsrunde

→ Erasmus+ Bildung Newcomer Seminare

→ Webinare

→ Persönliche Beratungen auf Anfrage

→ Final Checks des Antrags vor Antragstellung

→ Betreuung während der Projektlaufzeit



Weitere Informationen über Erasmus + 
Schulbildung

https://www.bildung.erasmusplus.at/schulbildung/

Neu: Erasmus+ Programmleitfaden 2017:

https://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/Downloads_und_
Dokumente/Guidelines_etc/2016/E__Programme_Guide_2017_EN.pdf

https://www.bildung.erasmusplus.at/schulbildung/
https://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/Downloads_und_Dokumente/Guidelines_etc/2016/E__Programme_Guide_2017_EN.pdf


Ebendorferstraße 7

1010 Wien

T +43 1 534 08-0

F +43 1 534 08-699

schulbildung@oead.at

www.bildung.erasmusplus.at



Start and get international!


